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27. Verordnung: Ausnahmen von der Wochenend- und Feiertagsruhe (Wiener Arbeitsruhegesetz-Verordnung). 

27. 

Verordnung des Landeshauptmannes von 
Wien vom 9. Juli 1986, betreffend Ausnahmen 
von der Wochenend- und Feiertagsruhe (Wie-

ner Arbeitsruhegesetz-Verordnung) 

Auf Grund des § 13 des Arbeitsruhegesetzes 
(ARG), BGB!. Nr. 144/ 1983, wird verordnet: 

I. ABSCHNITT 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1. (1) Während der Wochenend- und Feier
tagsruhe ist die Beschäftigung von Arbeitnehmern 
bei den in der Anlage genannten Tätigkeiten im 
jeweils bestimmten örtlichen und zeitlichen Rah
men zulässig. 

(2) Arbeiten, die im unmittelbaren Zusammen
hang mit den nach Abs. 1 zulässigen Tätigkeiten 
stehen oder ohne die diese nicht durchführbar 
wären, sind zugelassen, soweit sie nicht vor oder 
nach der Wochenend- oder Feiertagsruhe vorge
nommen werden können. 

(3) Die Zahl der mit erlaubten Tätigkeiten im 
Sinne der Anlage beschäftigten Dienstnehmer darf 
jenes Ausmaß nicht überschreiten, das zur Dek
kung des außergewöhnlichen regionalen Bedarfes 
unbedingt notwendig ist. 

§ 2. Soweit nicht anderes bestimmt ist, gelten 
Ausnahmen gemäß § 1 für das gesamte Gebiet des 
Landes Wien. 

II. ABSCHNITT 

Abgrenzung und Begriffsbestimmung bestimmter 
Gebiete oder Örtlichkeiten 

Prater und Vorprater 

§ 3. (1) Unter Prater im Sinne dieser Verodnung 
ist das Gebiet, welches vom Viadukt der V erbin
dungsbahn, Hauptallee, Sportklubstraße, Rusten
scha~herallee, Lukschgasse, dem linken Ufer des 
Donaukanals bis zu seiner Einmündung in den 
Donaustrom, dem rechten Ufer des Donaustroms 
bis zur Meiereistraße, Vorgartenstraße, Ausstel
lungsstraße, der Venediger Au und von der Lassal
lestraße eingeschlossen wird, zu verstehen. Beide 
Seiten der angeführten Straßenteile sind, sofern sie 
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nicht verbaut sind oder dort Baulichkeiten beste
hen, die auf Widerruf oder auf bestimmte Zeit 
bewilligt sind, als in dieses Gebiet fallend anzuse
hen. 

(2) Unter Vorprater ist das Gebiet des Prater
sterns zu verstehen, das zwischen Nordbahnhof 
und Hedwiggasse liegt und von der linken Seite der 
Nordbahnstraße, der Innenseite der um das Tegett-

. hoffdenkmal führenden Fahrbahn des Kreisver
kehrs, der linken Seite der Franzensbrückenstraße, 
der Hedwiggasse und vom Viadukt der Verbin
dungsbahn eingeschlossen wird. 

Badegebiete 

§ 4. Als Badegebiete im Sinne dieser Verordnung 
gelten: 

1. Am rechten Donauufer das Gebiet zwischen 
Bahndamm und Donaustrom vom Stromkilo
meter 1 937,2 (Landesgrenze) einschließlich 
des Kuchelauer Hafens entlang des Bahndam
mes bis zur Billergasse (Bahndurchlaß zur 
Heiligenstädter Straße); 

2. das Gebiet zwischen dem linken Donauufer 
und dem linksufrigen Hochwasserschutz
damm bis zum landseitigen Dammfuß 
(Donauinsel, Neue Donau, linkes Ufer) vom 
Stromkilometer 1 936,25 bis Stromkilometer 
1 912,5; 

3. das Badegebiet der Alten Donau (einschließ
lich Oberes Mühlwasser) umgrenzt von den 
Straßen: An der Oberen Alten Donau, Flo
rian-Berndl-Gasse, Promenadestraße, Fitz
weg, Industriestraße, Lange Allee, Donau
stadtstraße, östliches Ufer des Oberen Mühl
wassers, Kaisermühlenstraße, Am Kaisermüh
lendamm, unbenannte Straße längs der Unte
ren Alten Donau einschließlich Schüttauplatz 
Nr. 6-13, Laberlweg, Kaiserwasser und 
dazugehöriges Ufergelände, Fischerstrand, 
Arbeiterstrandbadstraße, Hubertusdamm und 
Floridsdorfer Hauptstraße; 

4. das Untere Mühlwasser und das dazugehö
rige Ufergelände begrenzt von der Brücke der 
Ostbahn über das Mühlwasser, Mühlgrund
weg, Am Mühlwasser, Mühlwasserprome
nade, Saltenstraße, Fuchshäufelweg, Körber
straße, Schilfweg, Kanalstraße und Mühlwas
serstraße. 
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